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DE 1  DE 

BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) 2020/688 der Kommission vom 17. Dezember 2019 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des 

Rates hinsichtlich Tiergesundheitsanforderungen an Verbringungen von Landtieren 

und Bruteiern innerhalb der Union 

 

 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 174 vom 3. Juni 2020) 

 

 

 

Seite 182, Artikel 63 Absatz 2 einleitender Satz: 

anstatt: „Unternehmer verbringen gehaltene Primaten aus einer unkontrollierten Umgebung 

nur unter Einhaltung von mindestens genauso strengen Vorschriften in einen geschlossenen 

Betrieb wie denjenigen, die im Gesundheitskodex für Landtiere der Weltorganisation für 

Tiergesundheit (OIE), Ausgabe 2018, in den Artikeln 5.9.1 bis 5.9.5 in Bezug auf für 

Primaten geltende Quarantänemaßnahmen und in Artikel 6.12.4 in Bezug auf 

Quarantäneanforderungen an Primaten festgelegt sind, und wenn diese Verbringung 

genehmigt wurde, und zwar“ 

muss es heißen: „Unternehmer verbringen gehaltene Primaten nur unter Einhaltung von 

mindestens genauso strengen Vorschriften in einen geschlossenen Betrieb wie denjenigen, die 

im Gesundheitskodex für Landtiere der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE), Ausgabe 

2018, in den Artikeln 5.9.1 bis 5.9.5 in Bezug auf für Primaten geltende 

Quarantänemaßnahmen und in Artikel 6.12.4 in Bezug auf Quarantäneanforderungen an 

Primaten aus einer unkontrollierten Umgebung festgelegt sind, und wenn diese Verbringung 

genehmigt wurde, und zwar“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=78215&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/68;Nr:2020;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=78215&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/429;Year2:2016;Nr2:429&comp=



